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MUSIKUNTERRICHTSVERTRAG 
zwischen 

 
 
Rafael Stolarski 
Eifgenweg 38  
51061 Köln 
(nachfolgend Musiklehrer genannt) 
 
 

und 
 

Name:__________________________________________________ 
 
Strasse:________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:________________________________________________ 
 

(nachfolgend Musikschüler genannt) 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
Musiklehrer übernimmt den Instrumentalunterricht des Musikschülers im Fach: 
(unzutreffendes  bitte streichen) 

• Gitarre,  
• Bass,  
• ____________ 

 
als 

 
• Einzelunterricht,  
• Gruppenunterricht mit maximal 2 Teilnehmern. 

 
 
Es  wird  die Art der Unterrichtsstunden pro Monat vereinbart:  
Einzelunterricht 

• wöchentlich 30 min. 60,- € 
• wöchentlich 45 min. 80,- € 
• wöchentlich 60 min. 100,- € 

 
Gruppenunterricht (max. 2 Personen) 

• wöchentlich 45 min 50,- € pro Person 
• wöchentlich 60 min 60,- € pro Person 
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Dieser Betrag ist monatlich im Voraus bis spätestens zum 15. des Monats auf 
das Konto des Musiklehrers zu zahlen. 
 
Rafael Stolarski  
 
BLZ: 
 
Konto: 
 
 
Der Unterricht findet erstmals statt am 

 
______.__________.________ . 

 
Es wird eine Probezeit von vier Wochen vereinbart, während der, abweichend 
von den ansonsten für Kündigung nach diesem Vertrag geltenden Maßgaben, 
der Vertrag fristlos von beiden Seiten aus gekündigt werden kann. Nach der 
Probezeit kann der Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 
Monatsende gekündigt werden. 
Der Musikschüler ist zur Entgeltzahlung auch dann verpflichtet, wenn er durch 
eigenes Verschulden am Unterricht nicht teilnimmt, bzw. teilgenommen hat ohne 
mindestens 24 Stunden vorher den Lehrer zu informieren. Wird der Unterricht 
rechtzeitig abgesagt, dann wird ein Ersatztermin vereinbart. Soweit der 
Musiklehrer verhindert ist, den Unterricht zum vereinbarten Zeitpunkt zu erteilen, 
verpflichtet er sich, den Unterricht zu einem im Einzelfall zu vereinbarenden 
Zeitpunkt nachzuholen oder die Vergütung pro rata zu erstatten.  
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollte 
dieser Vertrag ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, gilt der Vertrag 
im Übrigen gleichwohl. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist alsdann 
durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten 
entspricht. 
 
 
Köln, den _________________ 
 
 
Musiklehrer: ______________________________________ 
 
 
Musikschüler: _____________________________________ 
 
 

(Dieser Vertrag wurde in zweifacher Ausfertigung mit identischem Inhalt jeweils 
an beide Parteien ausgehändigt.) 


